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Anwendung des reformierten Mutterschutzgesetzes ab 01.01.2018 für Studentinnen der Leuphana 
Prozessablauf zur Erfassung und administrativen Verwaltung, Stand 19.01.2018 

 
 

 
Anzeige einer Schwangerschaft 

bei Immatrikulation / 
während des Studiums 

Studierendenservice 

Gefährdungsbeurteilung der 
Studienbedingungen 

beantragt ggf.  Nachteilsausgleich 
gem. RPO 

Arbeitssicherheit 

Studierendenservice informiert 
Schwangere mit Schreiben insb. bzgl. 
Antrag auf Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen / Prüfungen / 
Praktika, händigt Bogen zur 
Gefährdungsbeurteilung aus und weist 
auf weitere Beratungsmöglichkeiten hin. 

Im Immatrikulationsantrag  
mit aufnehmen bzw. 
entsprechendes Formular  
im Studierendenservice 
bereithalten (inkl. vsl. 
Entbindungstermin). 

Aufbewahrung sämtlicher Unterlagen im 
Studierendenservice (mind. 2 Jahre lang) 

Gewerbeaufsichtsamt 

Schwangere Studentin setzt sich 
zur Gefährdungsbeurteilung mit 
jeweiligen Verantwortlichen in 
Verbindung und reicht 
Dokumente im 
Studierendenservice ein. 

Schwangere Studentin 

prüft den vorgeschlagenen 
Nachteilsausgleich gem. RPO und teilt 

der schwangeren Studentin das 
Ergebnis schriftl. mit 

zusammen mit Fach/Major-
Verantwortlichen 

Familienservice 

Studierendenservice 
veranlasst ggf. erforderliche Maßnahmen 

Mitteilung 

Allg. Austausch / Information 


